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Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Sedimenten der Kißlegg-Subformation. Mit lokalen Auffüllungen 
vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, ist zu rech-
nen. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden  
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise oder Anregungen vorzu-
tragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe  
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser  
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffent-
licher Belange von Seiten der Landeshydrogeologie und �±geothermie (Referat 94) keine 
fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten 
oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im  
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine hydrogeologische Bearbeitung durch das LGRB statt. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
  
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
 
 
Geotopschutz  
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 



http://www.lgrb-bw.de/
http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope/
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1. Belange der Raumordnung  

 

Die Gemeinde Wolfegg beabsichtigt mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

�L�P���%�H�U�H�L�F�K���Ä�2�E�H�U�K�R�I�����³���G�L�H���S�O�D�Q�X�Q�J�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q���9�R�U�D�Xssetzungen für den �ÄNeubau ei-

ner Holzwerkstatt mit Betriebsleiterwohnung mit gleicher Abmessung und Kubatur 

des bestehenden ehemaligen Ö�N�R�Q�R�P�L�H�J�H�E�l�X�G�H�V�³ zu schaffen. 

 

Aus raumordnerischer Sicht bestehen angesichts des vorhandenen Siedlungsbestan-

des westlich der Landesstraße und des Umstandes, dass mit der vorliegenden Pla-

nung die �ÄWiedernutzbarmachung�³ eines bereits vorhandenen Gebäudes ohne zu-

sätzliche Versiegelung ermöglicht werden soll, im Hinblick auf Plansatz 3.1.9. (Z) LEP 

keine grundsätzlichen Bedenken. 

 

Einer Änderung der ak�W�X�H�O�O�H�Q���'�D�U�V�W�H�O�O�X�Q�J���L�P���)�1�3�����Ä�)�O�l�F�K�H���I�•�U���G�L�H���/�D�Q�G�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�³) in 

�H�L�Q�H���Ä�0�L�V�F�K�E�D�X�I�O�l�F�K�H�³��begegnen keine Bedenken. Im Sinne einer geordneten städte-

baulichen Entwicklung wird jedoch darum gebeten, den gesamten bereits vorhande-

nen Siedlungsbereich in die FNP-Änderung miteinzubeziehen und auch diesen Be-

reich dann mit einem Bebauungsplan zu überplanen. 

 

Die baurechtliche und immissionsschutzrechtliche Zulässigkeit des Vorhabens ist mit 

den zuständigen Fachbehörden abzustimmen. 

 

 

 

 

2. Belange der Landwirtschaft  

 

Für die Planungen werden keine landwirtschaftlichen Flächen umgewidmet, vielmehr 

wird durch den Abbruch und Neubau eine Umwidmung an anderer Stelle ggfs. verhin-

dert. Damit bestehen aus landwirtschaftlich fachlicher Sicht bestehen keine grund-

sätzlichen Bedenken gegenüber der oben genannten Planung, sofern durch die neue 

Nutzung keine zusätzlichen Rücksichtnahmepflichten für die nördlich angrenzende 

landwirtschaftliche Tierhaltung (Pferdehaltung) entstehen. Ggfs. ist zu prüfen, ob die 

für ein Gewerbegebiet als zumutbar geltenden Geruchsstundenhäufigkeiten von 15% 

eingehalten werden können.  
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Ein artenschutzrechtliches Fachgutachten ist notwendig. Eine einzelne Relevanzbegehung wie in der me-
thodischen Beschreibung des Planungsbüros Sieber Consult beschrieben, reicht nicht aus. Die Untersu-
chung bedarf mehrerer Termine zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten, kann aber grundsätzlich 
als Kurzbericht schlank gehalten werden. 
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung (saP) umfasst insbesondere die relevanten Gruppen Fledermäuse und 
Vögel sowie die Reptilienart Zauneidechse. Es sind Brut- und Ausflugskontrollen an Gebäuden und Gehöl-
zen sowie Höhlenkontrollen an Bäumen durchzuführen. Adulte und juvenile Eidechsen können noch im 
August bis Mitte September 2023 kartiert werden, gleiches gilt für Fledermäuse. Für Vögel und Fleder-
mäuse wird empfohlen neben der Ersterfassung von potentiellen Brutstätten und Nestern die Kartierung 
im Frühjahr 2024 durchzuführen. Hier kann auch die Erfassung der Zauneidechse abgeschlossen werden.  
 
Insektenschutz: Jegliche Außenbeleuchtung des Bauvorhabens ist insektenschonend auszuführen, d.h. 
�x die Leuchtstärke der verwendeten Leuchtmittel ist auf das erforderliche Maß zu beschränken, 

�x die verwendeten Leuchtmittel dürfen eine Farbtemperatur von max. 3000 Kelvin nicht übersteigen, 

�x die Beleuchtung ist so auszuführen, dass kein Licht in die Horizontale und den oberen Halbraum ab-
gestrahlt wird, 

�x mittels Zeit- oder Sensorsteuerung und Dimmfunktion ist die Beleuchtungsdauer und -stärke auf das 
erforderliche Maß zu beschränken, 

�x es sind ausschließlich staubdichte Leuchtengehäuse (IP Schutzklasse 6) zu verwenden, 

�x die Beleuchtung ist so auszuführen, dass die Oberflächentemperatur des Leuchtengehäuses 40° C 
nicht übersteigt. 
 

2.3 Streuobstwiesen § 33a NatSchG und Biotopverbund nach § 22 NatSchG NatSchG 

Die untere Naturschutzbehörde hatte in ihrer letzten Stellungnahme im Jahr 2023 eine andere kleinere 
Abgrenzung des Plangebiets vorgeschlagen als in der Entwurfsfassung, um die Konflikte zu minimieren. 
Dem ist die Gemeinde im Wesentlichen gefolgt. Die jetzige Überschneidung des Plangebiets mit den 
Funktionen des Biotopverbunds und der Streuobstwiese gemäß § 33a Nr.1 NatSchG ist gering und muss 
hinsichtlich einer aufwändigen Ausnahmeentscheidung auch dahingehend beurteilt werden, ob diese 
notwendig und der Schutz der Bäume nicht mit milderen Mitteln möglich und verhältnismäßig ist. 
 
Hierbei sind folgende Fragen und Punkte relevant: 

a) �,���v�����o�š�����•���•�]���Z���µ�u�����]�v�����c�Á���•���v�š�o�]���Z�������������µ�š�µ�v�P�^�������Œ���^�š�Œ���µ�}���•�š�Á�]���•�����P���u���˜���‘���ï�ï���������•�X�î���^���š�Ì���î��
NatSchG? Für die Beurteilung kann das zu erstellende artenschutzrechtliche Fachgutachten herange-
zogen werden und der Baumbestand bewertet werden. 

b) Die Obstbäume in der Nähe des Gebäudes sind nur ein kleiner Teil des zusammenhängenden Streu-
obstbestandes und können auch im Lichte einer hausnahen Feld- und Bauerngartennutzung gesehen 
werden. Der Übergang zu gärtnerisch genutzten Grundflächen nach Landwirtschafts- und Landeskul-
turgesetz (LLG) und § 39 Abs.5 S.1 Nr.2 BNatSchG ist fließend. 

c) Werden die nach der Prüfung erhaltenswürdigen Obstbäume auf der Südseite des Gebäudes mit ei-
nem Erhaltungsgebot gesichert und mögliche abgängige Obstbäume als Totholzstrukturen im Natur-
haushalt belassen? Oder muss bei der Sanierung und dem Brandschutz der komplette Garten und 
Baumbestand geräumt werden?  

Das Schutz- und Integritätsinteresse von Natur und Landschaft auf Grundlage von §1 Abs.4 und Abs.6 
BNatSchG (siehe Hinweise) ist mit einer Umweltprüfung der Schutzgüter zu beurteilen und hinreichend 
genau darzustellen.  
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